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Wohnungsnot 

Was ist Wohnungsnot? 

Sucht man auf Bundesebene die 

Definition Wohnungsnot, so wird  

man enttäuscht. Der Begriff exis-

tiert nicht. Im Gesetzestext findet 

man im Obligationenrecht OR 270 

Abs. 1 bzw. Abs. 2 die Begrifflich-

keit der Wohnungsknappheit. Mit 

OR 270 Abs. 1 bzw. Abs. 2 werden 

die Kantone ermächtigt, das For-

mular zur Bekanntgabe des An-

fangsmietzinses einzuführen, sobald 

eine Wohnungsknappheit herrscht. 

Der Mieter soll damit die Möglich-

keit haben, den Anfangsmietzins 

anzufechten, sollte er aufgrund ei-

ner Notlage gezwungen gewesen 

sein, einen Mietvertrag zu überteu-

erten Konditionen abzuschliessen. 

Der Gesetzgeber hat es allerdings 

ausgelassen, den Begriff der Woh-

nungsknappheit zu definieren. So 

ist er weder örtlich, noch in der Hö-

he oder nach Typ definiert. Aus der 

Gerichtspraxis haben sich Grenz-

werte zur Leerwohnungsziffer erge-

ben. Es wird anhand vom Leerwoh-

nungsbestand beurteilt, ob eine 

Wohnungsknappheit herrscht oder 

nicht. Sobald dieser Wert unter-

schritten wird, gilt die Wohnungs-

knappheit. Nicht berücksichtigt 

werden, von welchen Wohnungsty-

pen eine Knappheit besteht oder 

ob es an preisgünstigen Wohnun-

gen mangelt. Es müssten Parame-

ter festgelegt werden, welche die 

Wohnungsknappheit örtlich, zeitlich 

sowie in qualitativer und quantitati-

ver Hinsicht beschreiben. 

 

Wie kommt es also zu einer 

Wohnungsknappheit? 

Die Wohnbevölkerung wächst kon-

tinuierlich. Zwischen Ende 2022 

und Ende 2023 stieg die ständige 

Wohnbevölkerung um 145‘400 Per-

sonen (+1.6%) an. 

Für die kommenden Jahre wird 

weiterhin von einem mehr oder we-

niger ausgeprägten Bevölkerungs-

wachstum ausgegangen, je nach-

dem, welches Berechnungsmodell 

man zugrunde legt. 

Wohnungsnot - Mythos oder Wahrheit? 
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Dem Bevölkerungswachstum steht 

eine rückläufige Bautätigkeit ge-

genüber. In den letzten Jahren 

wurde massiv weniger gebaut, wo-

durch sich der Wohnungsleerstand 

nach unten korrigiert hat. 

Anlässlich der bevorstehenden 

Wohnungsknappheit hat Guy Par-

melin die Vertreter der Kantone, 

Gemeinden und Städte sowie die 

Bau- und Immobilienbranche zum 

gemeinsamen runden Tisch ein-

geladen, der am 13. Februar 2024 

stattgefunden hat. 

Die Teilnehmenden haben sich 

während des Treffens auf einen 

Massnahmenplan geeinigt, der 

weiterverfolgt wird.  

• Gemäss Raumplanungsgesetz 

soll mit dem Boden haushälte-

risch gewirtschaftet werden, 

Städte und Gemeinden nach in-

nen wachsen und Baulandreser-

ve mobilisiert werden. Vorge-

schlagen wird auch eine Erhö-

hung der maximalen Ausnüt-

zung sowie eine Verringerung 

der Grenzabstände. 

• Es soll geprüft werden, ob Vor-

schriften zu Wohn- und Arbeits-

zonen gelockert und die Umnut-

zung von Hotel- und Büroimmo-

bilien einfacher umgesetzt wer-

den können.  

• Für Eigentümerinnen und Eigen-

tümer soll ein niederschwelliges 

Beratungsangebot für Fragen zu 

verdichtetem und nachhaltigem 

Bauen geboten werden, was al-

lerdings nicht alle Teilnehmen-

den des runden Tisches begrüs-

sen. Kurz- bzw. mittelfristig wird 

jedoch ein entsprechendes Be-

ratungsangebot geprüft. 

• Eine Vereinfachung bzw. Be-

schleunigung des Baubewilli-

gungsprozesses wird angestrebt. 

Auch unnötigen Einsprachen,   

die  die Verzögerung oder Ver-

teuerung eines Projektes be-

zwecken, soll entgegengewirkt 

werden. 

Die genannten Massnahmen sind 

nur ein Auszug aus dem Massnah-

menplan. Nicht beachtet wurden 

am runden Tisch die gestiegenen 

Baukosten sowie das veränderte 

Umfeld an den Kapitalmärkten. Mit 

der Intervention der SNB und der 

Anhebung des Leitzinses in Herbst 

2022 haben sich Kreditkosten ver-

teuert. Die gestiegenen Bau- und 

Kapitalpreise drücken auf die Ren-

diten bei Mietliegenschaften. Hinzu 

kommt mit der Zinswende, dass In-

vestoren wieder Alternativen gebo-

ten bekommen, Kapital gewinn-

bringend anzulegen.  

Die vorgeschlagenen Massnahmen 

sind ein Schritt in die richtige Rich-

tung. Allerdings bringen alle gut 

gemeinten Massnahmen nichts, 

wenn das Umfeld für Investitionen 

nicht besser wird. Experten gehen 

davon aus, dass sich der Markt 

erst im Laufe von 2025/26 wieder 

etwas beruhigen dürfte. 

 Das neue Realit-Immobilien-

transaktionsportal 

Entwicklung der ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz  
gemäss den 3 Grundszenarien, 1990 - 2050 

Quelle: BFS-Szenarien 

Registrieren Sie sich noch heute 

als Interessent unter:  

https://realit-transaktionsportal.ch  

und erfahren Sie exklusiv von 

unseren neusten Immobilien-

Akquisitionsgelegenheiten! 


